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Ausschreibung 

Landesausscheidung im Bundeswettbewerb der DJF 
am 17. September 2016  in Ingelheim, Kreis Mainz-Bingen 
 
Im Rahmen der Bundesausscheidung 2017 im Bundeswettbewerb der DJF in Falkensee, Brandenburg 
kann die Jugendfeuerwehr Rheinland – Pfalz zwei Mannschaften entsenden.  
Aufgrund dessen findet eine Landesausscheidung in Rheinland – Pfalz statt. 
  
1.  Ausschreibung: 
 Die Landesausscheidung im Bundeswettbewerb der DJF findet am 
 17. September 2016  in Ingelheim, Kreis Mainz-Bingen statt.  

Stadion Im Blumengarten 55218 Ingelheim/Rhein 
 
1.1 Träger der Veranstaltung ist die Jugendfeuerwehr Rheinland – Pfalz, Lindenallee 41 – 43, 56077 Koblenz.  
 
1.2 Voraussetzung für die Teilnahme ist die 

 Anerkennung der „Wettbewerbsordnung für den Bundeswettbewerb der DJF 
 Anerkennung der Wertungsrichter,sowie die Anerkennung ihrer Entscheidungen. 
 Einhaltung der An- Abreisetermine und –Zeiten. 
 Teilnahme an den offiziellen Besprechungen und sonstigen angekündigten Besprechungen. 
 Übernahme der anfallenden Kosten für V erpflegung und eventuellen Übernachtung. 
 Einhaltung der Meldetermine und der detaillierten Ausschreibung an die Gruppen. 
 

1.3 Wettbewerbsleiter ist der FBL Wettbewerbe der Jugendfeuerwehr Rheinland - Pfalz. Zur Durchführung des 
Wettbewerbs wird ein Wettbewerbsgremium unter der Leitung des Wettbewerbsleiters gebildet. 

 
1.4 Nur in besonders begründeten Fällen sind Abweichungen von der Ausschreibung zulässig. 
 
2. Teilnahme: 
 
2.1 Teilnahmeberechtigte Jahrgänge: 

Im Jahr 2016 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 1998 - 2006 am 
Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr teilnehmen. 
 
Die Teilnehmer müssen am Tag des Wettbewerbes Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend hierfür 
ist der ordnungsgemäß ausgefüllte Mitgliedsausweis der DJF. 
 

2.3 Teilnahmemeldung: 
Aus jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt können bis zu 4 Mannschaften benannt werden.  
Die von K/SJFW gemeldeten Gruppen erhalten Meldebogen und zusätzliche Informationen. Ferner werden 
den Gruppen Organisations-, Start-, und Zeitpläne für den Wettbewerb direkt zugesandt. 
 
Die Anmeldung der Gruppen und Wertungsrichter erfolgt bis zum 01. Juli 2016  über die Stadt- 
und Kreisjugendfeuerwehrwarte.  
Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
3. Richtlinien 

Für die Durchführung des Bundeswettbewerbes der DJF ist die „Wettbewerbsordnung für den für die 
Durchführung des Bundeswettbewerbes der DJF ist die „Wettbewerbsordnung für den Bundeswettbewerb 
der DJF vom 07.09.2013“, veröffentlicht im „Helfer in der Jugendfeuerwehr 8-05 CD-3-2013 / 8-05 CD-4-
2014, 8-05 CD-5- 2015“, anzuwenden.  
 
Der A-Teil wird im Jahr 2016 mit der Wasserentnahmestelle „Offenes Gewässer“ durchgeführt. 
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4. Qualifikation zur Bundesausscheidung 

Die Gruppen auf den Plätzen eins und zwei qualifizieren sich für die Teilnahme an der Bundesausscheidung 
im Bundeswettbewerb 2017. 
 

4.1  Besondere Hinweise zur Qualifikation  
Es kann sich jedoch nur eine Gruppe pro Jugendfeuerwehr für die Bundesausscheidung qualifizieren.  

   
5. Wertungsrichter   
 
5.1 Jeder Kreis/ jede kreisfreie Stadt meldet Wertungsrichter. Die Abnahmeberechtigten fungieren ebenfalls als 

Wertungsrichter. Helfer werden von dem Kreis/ der kreisfreien Stadt gemeldet, in dem die Veranstaltung 
stattfindet. Sollten zusätzliche Wertungsrichter benötigt werden, werden diese vom FBL Wettbewerbe der 
Jugendfeuerwehr Rheinland - Pfalz benannt. 

 
5.2 Über eine Ausnahmegenehmigung und Disqualifikation für die Teilnahme entscheidet das 

Wettbewerbsgremium. Instanz für Widersprüche in diesen Fällen ist der LJFW mit seinen Stellvertretern.  
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
6. Kosten 

Kosten für die Teilnahme an den Wettbewerben gehen zu Lasten der teilnehmenden Gruppen. 
Zuwendungen von der Jugendfeuerwehr Rheinland - Pfalz können nicht erfolgen. 
 

7. Unfallversicherung: 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der Jugendfeuerwehr genießen den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz, wenn sie im Rahmen ihres Dienstes in der Jugendfeuerwehr vom zuständigen 
Leiter der Feuerwehr zu diesem Wettbewerb entsandt werden. 

 
 
Koblenz, Februar 2016 
 
i.A. Jürgen Kindelberger  
FBL Wettbewerbe RP 
 
 
 


